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Zusammenfassung. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie sich auf Basis der zugrundeliegenden
technisch-ökonomischen Zusammenhänge eine Vermeidungskostenfunktion für den Fall der End-
of-Pipe-Behandlung produktionsspezifischer Schadstoffemissionen konstruieren läßt. Im Gegen-
satz zu den üblicherweise in der Literatur getroffenen Annahmen ist die hieraus resultierende Ko-
stenfunktion weder konvex noch stetig differenzierbar. Dies hat zur Folge, daß sich das einzelwirt-
schaftliche Anpassungsverhalten bei Erhebung einer Emissionsabgabe nicht an der üblichen
Marginalbedingung orientiert. Stattdessen resultieren diskontinuierliche Anpassungsprozesse
(Technologiesprünge), die ausgelöst werden, wenn der Abgabesatz eine kritische Schwelle
überschreitet. Die Höhe dieser Schwelle ist nicht nur von der Kostenstrukrur der Technologien ab-
hängig, sondern auch von unternehmensindividuellen Merkmalen, wie insbesondere der Produkti-
onskapazität. Die Zusammenhänge' zwischen umweltpolitischem Instrumenteinsatz, Unter-
nehmensgröße und Technologiewahl werden für unterschiedliche Entscheidungssituationen analy-
siert und anhand eines empirischen Beispiels aus der NE-Metallindustrie illustriert. Dabei zeigt
sich insbesondere, daß bei Existenz von 'sunk cost' eine Rigidität gegenüber der Ablösung ver-
alteter Umweltschutztechniken besteht, die umso stärker ausgeprägt ist, je geringer die Kapazität
des betrachteten Unternehmens ist. Abschließend wird diskutiert, welche Schlußfolgerungen aus
diesen Ergebnissen für die umweltpolitische Instrumentenwahl gezogen werden können.

Für Inhalt und Verteilung der Kieler Arbeitspapiere ist der jeweilige Autor allein verant-
wortlich, nicht das Institut. Da es sich um Manuskripte in einer vorläufigen Fassung handelt,
wird gebeten, sich mit Anregung und Kritik direkt an den Autor zu wenden und etwaige Zi-
tate vorher mit ihm abzustimmen.



Einleitung

Eine zentrale Frage der Umweltökonomie besteht darin, wie sich ein schadstoffemittie-
rendes Unternehmen an Veränderungen des umweltpolitischen Instrumenteinsatzes anpaßt.
Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine geeignete Verhaltenshypothese (z.B. Kosten-
minimierung) sowie eine Beschreibung der verfügbaren Anpassungsmöglichkeiten. Hierzu
werden in der Literatur unterschiedliche Ansätze herangezogen: In den einfacheren, zumeist
statischen Modellen werden die Schadstoffemissionen entweder direkt als Argument in die
Produktionsfunktion aufgenommen (vgl. z.B. Baumol/Oates 1971), oder es wird eine separate
Vermeidungskostenfunktion eingeführt, die bei gegebenem Output jedem Emissionsniveau
die entsprechenden Vermeidungskosten zuordnet (vgl. z.B. Dasgupta 1982). In den komple-
xeren, dynamischen Modellen wird in der Regel angenommen, der produktionsbedingte
Schadstoffausstoß könne durch die Akkumulation eines Bestands 'umwelttechnischer Kapi-
talgüter' kontinuierlich gesenkt werden (vgl. z.B. Forsund 1975). Alle diese Ansätze basieren
auf der Annahme, dem Unternehmen stünde ein Kontinuum von Anpassungsmaßnahmen zur
Auswahl, deren Kosten sich durch 'wohldefinierte' funktionale Zusammenhänge beschreiben
lassen. Diese Annahme erlaubt zwar eine elegante formale Erfassung des unternehmerischen
Entscheidungsproblems, aber sie läßt sich empirisch nur schwer rechtfertigen. Denn schad-
stoffemittierenden Unternehmen steht in der Regel nur ein sehr begrenztes, technologisch
determiniertes Set von Anpassungmaßnahmen zur Verfügung, über deren Kostenstruktur a
priori keine Aussage getroffen werden kann.

Im vorliegenden Beitrag soll ein realistischeres Bild der einzelwirtschaftlichen Anpas-
sungsmöglichkeiten entworfen werden. Gleichwohl lassen sich auch hier Zugeständnisse
nicht vermeiden. Insbesondere beschränkt sich die Analyse auf den Einsatz nachgeschalter
Reinigungs- und Filtertechnologien ('End-of-Pipe-Technologien'), während vorgelagerte
Vermeidungsmaßnahmen (Input- und Verfahrenssubstitution) außer acht bleiben.

Im folgenden wird zunächst aufgezeigt, wie sich auf Basis der zugrunde liegenden
technisch-ökonomischen Zusammenhänge eine empirisch fundierte Vermeidungskosten-
funktion konstruieren läßt (Abschnitte 1 und 2). Anschließend wird untersucht, welche Aus-
sagen sich aus diesem Modell über das einzelwirtschaftliche Anpassungsverhalten ableiten
lassen (Abschnitt 3), und die wesentlichen Ergebnisse werden anhand eines empirischen Bei-
spiels aus der NE-Metallindustrie illustriert (Abschnitt 4). Schließlich wird diskutiert, welche
Schlußfolgerungen aus der vorliegenden Analyse für die umweltpolitische Instrumentenwahl
gezogen werden können (Abschnitt 5).

1. Das Modell

Obwohl die in der Praxis angewandten End-of-Pipe-Technologien sehr unterschiedli-
che Charakteristiken aufweisen, läßt sich eine gemeinsame Grundstruktur identifizieren, die
im folgenden zur Modellbildung herangezogen wird: Im End-of-Pipe-Fall ist dem eigentli-
chen Produktionsprozeß eine zusätzliche Reinigungstechnologie, nachgeschaltet, mit deren



Hilfe die produktionsbedingten Abgase bzw. Abwässer behandelt werden. Hierbei wird ein
bestimmter Anteil o (0<a<l) der Schadstoffracht in konzentrierter Form abgeschieden und
einer weiteren Entsorgung (zumeist Deponierung) zugeführt, während der gereinigte Abgas-
bzw. Abwasserstrom in die Atmosphäre bzw. den Vorfluter abgegeben wird. Die für eine
ökonomische Modellanalyse wesentlichen Eigenschaften dieses Materialflusses lassen sich
durch drei Größen beschreiben: den Volumenstrom an Abluft bzw. Abwasser, die anfängli-
che Schadstoffkonzentration, und den Wirkungsgrad der End-of-Pipe-Technologie.

Die folgende Betrachtung beschränkt sich auf ein Unternehmen, dessen Produktions-
aktivitäten zu luftseitigen Schadstoffemissionen führen, die Modellstruktur läßt sich jedoch
ohne weiteres auf den Fall wasserseitiger Emissionen übertragen. Die Produktionstechnologie
sei charakterisiert durch die Schadstoffkonzentration im Rohgas, K, und die Kapazität der be-
trachteten Anlage sei direkt an ihrem Abgasstrom v gemessen. Bezeichnet x° die jährlichen
Bruttoemissionen (d.h. diejenige Schadstoff menge, die ohne End-of-Pipe-Behandlung emit-
tiert würde), so gilt bei exogen gegebener Kapazität:1

 X°=KV.

Dem Unternehmen stehen n End-of-Pipe-Technologien Tj (i=l,2,... ,n) zur Auswahl,
deren jeweiliger Wirkungsgrad QJ (0<aj<l) nicht beeinflußt werden kann. Eine Kornbination
mehrerer End-of-Pipe-Technologien sei aus ökonomischen und technischen Gründen ausge-
schlossen. Die jährlichen Nettoemissionen, xn, ergeben sich aus den Bruttoemissionen x° ab-
züglich der aus dem Rohgas abgeschiedenen Schadstoffmenge. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß die Kapazität der gewählten End-of-Pipe-Technologie, vi; nicht zwingend mit v überein-
stimmen muß, denn es ist möglich, nur einen Teil des gesamten Abgasstroms zu behandeln
(Vjsv). Folglich gilt für die verbleibenden Nettoemissionen xn:

(1) xn = K(V - ajVj).

Die Kosten der End-of-Pipe-Behandlung produktionsspezifischer Abgase setzen sich
zusammen aus Kapitalkosten und Betriebskosten. In Anlehnung an die 'cost engineering'-Li-
teratur (vgl. z.B. Humphreys/Katell 1982) wird der Zusammenhang zwischen den Kapitalko-
sten CCi und der Kapazität Vj durch den Ansatz CQ=ajV;ß' dargestellt. Weiterhin wird an-
genommen, die betriebsabhängigen Kosten lassen sich durch einen fixen Kostenkoeffizienten
C; beschreiben. Aus der Zusammenfassung von Kapital- und Betriebskosten resultiert dann
eine Kostengleichung CJ(VJ), die für jede Technologie T; angibt, welche Kosten in Abhängig-
keit von der installierten Behandlungskapazität entstehen:

(2) Ci(Vi) = ajVjß' + CjVj

Aus dieser Kostengleichung läßt sich mit Hilfe der technologisch determinierten Be-
ziehung (1) eine Vermeidungskostenfunktion ableiten, die jedem erreichbaren Emissionsni-
veau xn die zugehörigen Vermeidungskosten C(xn) zuordnet.

1 Dabei ist zu beachten, daß K und v eine geeignete Dimension aufweisen müssen (z.B.
Hg Schadstoff/m3 Rohgas und m3 Rohgas/Jahr).



2. Ableitung der Vermeidungskostenfunktion

Aus einer Zusammenfassung von (1) und (2) folgt zunächst für jede einzelne Techno-
logie Tj eine technologiepezifische Vermeidungskostenfunktion C;(x

n), die den Zusammen-
hang zwischen Nettoemissionen und Vermeidungskosten bei Anwendung von Technologie Tj
beschreibt:

/x°-xn\ßi /x°-xn

(3) q(xn) = ctj + C

Diese Kostenfunktion ist nur über den Bereich (1-Oj)x0£xnsx0 definiert, denn bei ge-
gebenen Bruttoemissionen und gegebenem Wirkungsgrad können die Nettoemissionen nicht
unter (1-Gj)x° gesenkt werden. Aus der ersten Ableitung von (3) folgen die Grenzvermei-
dungskosten:

f aß; /x°-xn

(4) 3Ci(xn)/axn = - -^-
L °jK 1, OjK

Bei der Interpretation des negativen Vorzeichens von (4) ist zu beachten, daß
3Ci(xn)/dxn angibt, wie sich die Vermeidungskosten ändern, wenn die Nettoemissionen um
eine marginale Schadstoffeinheit erhöht werden. Die Grenzvermeidungskosten (d. h. diejeni-
gen zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn die Nettoemissionen um eine marginale
Schadstoffeinheit vermindert werden) entsprechen also -3Cj(xn)/dxn. Aus der zweiten Ab-
leitung von (3),

o -? a ißi
(5) 32Ci(xn)/dxn2 = ( ß r l ) -J}J-

(öjK)

ist ersichtlich, daß der Verlauf der Grenzkosten durch den Kapazitätfaktor ß; determiniert
wird. Empirische Schätzungen dieser Größe kommen regelmäßig zu dem Ergebnis, daß ßj in-
nerhalb eines 'normalen' Kapazitätsbereichs signifikant kleiner als 1 ist (vgl. z.B. Humphreys/
Katell 1982). Dies impliziert, daß die Kapitalkosten bei einer Erhöhung der Kapazität nur
unterproportional wachsen, und dementsprechend weist die technologiespezifische Vermei-
dungskostenfunktion einfallende Grenzkosten auf.

Wird nun die Menge aller Technologien T j , durch deren Einsatz ein bestimmtes Emis-
sionsniveau xn erreicht werden kann, definiert als Q(xn):={Tj | aj&l-(xn/x°)}, und wird mit
Hilfe von (3) jedem Emissionsniveau xn aus dem zugehörigen Q(xn) die jeweils kostenmini-
mierende Technologie zugeordnet, so folgt die eigentliche Vermeidungskostenfunktion C(xn):

(6) C(xn) = min { q(xn) }.
T; G Q(X")

Die so abgeleitete Vermeidungskostenfunktion wird in der Regel Unstetigkeiten auf-
weisen, die von den Eigenschaften der zugrundeliegenden Technologien abhängig sind. Ein



(willkürlich gewähltes) Beispiel für die Konstruktion von C(xn) ist in Abbildung 1 darge-
stellt. Hier wird ein Fall mit n=3 Technologien betrachtet, wobei gilt: o^>o2>o1. Technolo-
gie T3 weist bei jedem Emissionsniveau höhere Kosten als T^ bzw. T2 auf und kommt folg-
lich nur dann zum Einsatz, wenn die Nettoemissionen unter (l-a2)x° gesenkt werden sollen.
Technologie T2 zeichnet sich im Vergleich zu Tj durch geringere Betriebskosten und eine
weniger starke Kapitalkostendegression aus. Aufgrund dieser Kostenstruktur stellt T2 im Be-
reich xn^x' die effiziente Technologie dar, während bei einem weitergehenden Vermeidungs-
ziel Technologie Tx wirtschaftlicher ist. Bei xn=(l-a1)x° stößt Tx jedoch an ihre Kapazitäts-
grenze, so daß im Bereich (l-a1)x0>xn&(l-o2)x° wiederum auf Technologie T2 zurückge-
griffen werden muß.

; C(Xn)

«- T , - . <- T , - . - T

( l -a 3 )X° (1-CT2)X
O

Abbildung 1: Ableitung der Vermeidungskostenfunktion (Beispiel mit n=3 Technologien).

3. Einzelwirtschaftliche Technologiewahl

In der ökonomischen Theorie der Umweltpolitik wird traditionell zwischen ordnungs-
rechtlichen Regelungen (Auflagen, Verbote) und marktwirtschaftlichen Instrumenten (Abga-
ben, handelbare Emissionsrechte) unterschieden (vgl. z.B. Siebert 1976). Ordnungrechtliche
Regelungen, wie z.B. die in der TA-Luft2 festgelegten Emissionsgrenzwerte für genehmi-
gungspflichtige Anlagen, beziehen sich in der Regel nicht auf die absolute Schadstofffracht

2 Vgl. Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 27. Februar 1986 (GMB1.
S.95). Analoge Grenzwerte für wasserseitige Emissionen sind in den Verwaltungsvor-
schriften zum Wasserhaushaltsgesetz vom 23.09.1986 (BGB1.I S. 1529) festgelegt.



xn, sondern auf die Schadstoffkonzentration in der Abluft. Da bei Anwendung von Technolo-
gie Tj eine Schadstoffkonzentration im Reingas von (I-OJ)K resultiert, wird durch die Vor-
gabe einer maximal zulässigen Konzentration K* die einzelwirtschaftliche Technologiewahl
auf solche Alternativen Tj beschränkt, für die OJ&(K-K*)/K gilt. Darüberhinaus wird im Rah-
men des ordnungsrechtlichen Ansatzes eine Variation der End-of-Pipe-Kapazität a priori aus-
geschlossen, so daß stets vpv gelten muß.3 Ein kostenminimierender Emittent wird dement-
sprechend aus der Menge der ordnungsrechtlich zulässigen Technologien {T; | ajS(K-K*)/K}
diejenige Alternative wählen, welche bei v;=v die geringsten Kosten verursacht. Angesichts
zunehmend strenger Grenzwerte ist in der Praxis jedoch häufig zu beobachten, daß für viele
Emittenten nur noch eine zulässige Technologie existiert, so daß de facto keine Wahlmög-
lichkeit bleibt (vgl. auch Abschnitt 4).

Bei Anwendung einer (idealtypischen) Emissionsabgabe hat der Emittent pro Schad-
stoffeinheit einen Abgabesatz x>0 zu zahlen und ist ansonsten keinerlei Restriktionen unter-
worfen. Für diesen Fall wird in der umweltökonomischen Literatur (z.B. Randall 1987) pro-
gnostiziert, die betroffenen Unternehmen werden ihre Emissionen gerade soweit verringern,
bis die jeweiligen Grenzvermeidungskosten mit dem Abgabesatz übereinstimmen. Diese
marginalistische Anpassungsregel beruht auf der Annahme einer stetig differenzierbaren
Vermeidungskostenfunktion mit steigenden Grenzkosten. Im Abschnitt 3 wurde jedoch ge-
zeigt, daß eine technisch-ökonomisch fundierte Vermeidungskostenfunktion für den End-of-
Pipe-Fall in der Regel Unstetigkeiten und partiell fallende Grenzkosten aufweisen wird.4 Als
Folge hiervon führt die Minimierung von Cj(xn)+xxn stets zu einer Randlösung in dem Sinne,
daß die Kapazität der letztlich gewählten End-of-Pipe-Technologie bis an die Kapazitäts-
grenze v;=v ausgedehnt wird. Für das in Abbildung 1 dargestellte Beispiel bedeutet dieses
Anpassungsverhalten, daß sich der ökonomisch relevante Bereich der Kostenfunktion auf
drei Punkte reduziert, nämlich die jeweilige Kapazitätsgrenze, an der die Nettoemissionen bis
auf xn=(l-di)x° vermindert werden. Dies hat zur weiteren Folge, daß bei einer Variation von
x keine marginalen einzelwirtschaftlichen Anpassungsprozesse ausgelöst werden. Sondern
immer dann, wenn der Abgabesatz eine bestimmte Schwelle überschreitet, findet ein Tech-
nqlogiewechsel statt, der zu einer sprunghaften Verminderung der Emissionen führt. Bei der
Analyse dieses diskontinuierlichen Anpassungverhaltens ist zwischen zwei unterschiedlichen
Entscheidungssituationen zu differenzieren (vgl. Hartje/Zimmermann 1988): Im Fall der un-
beschränkten Technologiewahl wird von einer neu zu errichtenden Produktionsanlage ausge-
gangen, bei der die anzuwendende End-of-Pip-Technologie noch frei gewählt werden kann.
Demgegenüber wird im Fall der beschränkten Technologiewahl eine bestehende Produkti-
onsanlage betrachtet, die bereits über eine bestimmte End-of-Pipe-Technologie verfügt.

Da die Grenzwerte in der Regel als Mindestanforderung zu interpretieren sind, wäre
eine Produktionsanlage mit unterdimensionierter End-of-Pipe-Technologie (d.h. Vj<v)
auch dann nicht genehmigungsfähig, wenn die Grenzwerte durch eine Vermischung
von behandeltem und unbehandeltem Abgasstrom eingehalten werden könnten.

Der in Abschnitt 3 entwickelte Ansatz führt nur dann zu einer 'wohldefinierten' Ver-
meidungskostenfunktion mit steigenden Grenzkosten, wenn nur eine einzige Technolo-
gie verfügbar ist, und diese sich durch einen Kapazitätkoeffizienten ßj>l auszeichnet.



3.1 Anpassung bei unbeschränkter Technologiewahl

Zur Vereinfachung der Notation seien die bei Anwendung von Technologie Tj an der
Kapazitätsgrenze V;=v entstehenden Vermeidungskosten im folgenden mit C°j bezeichnet:
C°j:=ajvß'+CjV. Nun sei zunächst-angenommen, es existiere nur eine End-of-Pipe-Technolo-
gie T : . Bei Erhebung einer Emissionsabgabe T ist der Einsatz von Tx nur dann rentabel, wenn
die Abgabenbelastung auf die gesamte Schadstofffracht höher wäre als die Vermeidungsko-
sten zuzüglich der Abgabenbelastung auf die verbleibenden Emissionen: xx°>C°^+x(l-ai)x°.
Diese Bedingung ist gerade dann erfüllt, wenn der Abgabesatz x höher ist als die durch-
schnittlichen Vermeidungskosten pro abgeschiedener Schadstoffeinheit: x>C°1/a1xo. Die
Durchschnittskosten C°1/a1x° konstituieren dementsprechend einen 'kritischen' Abgabesatz
x1; bei dessen Überschreiten der Einsatz von T1 rentabel wird.

Um dieses Ergebnis für den Fall mit n Technologien zu verallgemeinern, sei nun ange-
nommen, die Alternativen {T1;T2,...,Tn} wären ihrem Wirkungsgrad nach angeordnet, so daß
gilt: ox<O2--<on. Darüberhinaus sei die 'Nullvariante', also derjenige Fall, daß überhaupt
keine End-of-Pipe-Technologie eingesetzt wird, mit To bezeichnet. Unter der Voraussetzung,
daß {T1,T2,...,Tn} keine Technologien enthält, die bei jedem Abgabesatz ineffizient sind,5

existieren dann insgesamt n kritische Abgabesätze x; (i=l,2,...,n; xi>xi.1) bei deren Anwen-
dung der Emittent gerade indifferent zwischen T( und T ^ ist, weil die jeweiligen Vermei-
dungskosten zuzüglich der Abgabenbelastung auf die Restemissionen gerade übereinstim-
men: CYi+XiCl-Oi.^x^CVxifl-a^x0. Hieraus folgt:

(7) Xi = '" M • (i=l,2,...,n).
(Oi-Oj.^X0

Bei der Interpretation von (7) ist zu beachten, daß (äj-cjj.1)x
0 diejenige Schadstoff-

menge darstellt, die bei Einsatz von Technologie Tj gegenüber TJ.J zusätzlich vermieden
wird. Folglich entspricht der kritische Abgabesatz X| gerade den durchschnittlichen Mehrko-
sten, die beim Übergang Tj.j, nach Tj pro zusätzlich vermiedener Schadstoffeinheit entstehen.
Diese Bedingung kann als das diskrete Pendant zu der klassischen marginalistischen Anpas-
sungsregel 'Abgabesatz = Grenzvermeidungskosten' interpretiert werden.

Mit Hilfe der kritischen Abgabesätze x( läßt sich nun eine Reaktionsfunktion xn(x)
konstruieren, die jedem Abgabesatz x die zugehörigen Nettoemissionen xn zuordnet. Der
Verlauf dieser Funktion, die in Abbildung 2 für ein (willkürlich gewähltes) Beispiel mit n=3.
Technologien dargestellt ist, hängt nicht nur von den technologischen Merkmalen und den
Kosten der Alternativen Tj ab, sondern auch von der anfänglichen Schadstoffkonzentration
im Rohgas und von der Kapazität des betrachteten Unternehmens. Das einzelwirtschaftliche
Anpassungsverhalten bei Erhebung einer idealtypischen Emissionsabgabe wird also nicht nur
von den verfügbaren Technologien, sondern auch von unternehmensindividuellen Merkmalen

5 Eine Technologie Tj ist bei jedem Abgabesatz x>0 ineffizient, wenn eine andere Tech-
nologie T: existiert, für die gilt: o-.^o^ und C°/o^C°'Joy



T3-l

(l-a2)xc (l-ox)x
c

Abbildung 2: Verlauf der Reaktionsfunktion xn(x) in einem Beispiel mit n=3 Technologien.

beeinflußt. So läßt sich zeigen, daß stets dx/öK^O gilt, d.h. die für das betrachtete Unterneh-
men kritischen Abgabesätze sind c.p. umso geringer, je höher die Schadstoffkonzentration im
Rohgas ist. Demgegenüber ist das Vorzeichen von dXj/dv nicht a priori determiniert, sondern
abhängig von der Kostenstruktur der beiden betrachteten Alternativen Ti und T ^ :

(8) Sx/Öv =

Da in der Regel davon ausgegangen werden kann, daß sich die die fortschrittlichere
Technologie mit dem höheren Wirkungsgrad, Ti; auch durch höhere Kapitalkosten auszeich-
net, folgt aus (8), daß das Vorzeichen der Ableitung öXj/3v vom Verhältnis der Kapazitätsko-
effizienten ßj und ßj.j abhängig ist: Für ß^ßj.i ergibt sich stets 3Xj/3v<0, so daß der kritische
Abgabesatz X; um so geringer ist, je höher die Kapazität des betrachteten Unternehmens ist.
Für ßj>ß;_i kann dagegen dxJdv>Q gelten, d.h. es ist nicht auszuschließen, daß im Falle einer
Abgabenerhebung Unternehmen mit geringer Kapazität fortschrittlichere Technologien ein-
setzen als Unternehmen mit großer Kapazität. Diese Zusammenhänge zwischen Unterneh-
mensgröße und kritischem Abgabesatz weisen darauf hin, daß die bei einer Abgabenerhebung
zu erwartenden Anpassungsreaktionen maßgeblich von der Industriestruktur des betreffenden
Sektors beeinflußt werden.6

Umgekehrt beeinflussen umweltpolitische Maßnahmen, wie z.B. die Erhebung von
Emissionsabgaben, natürlich auch die optimale Betriebsgröße und damit die Indu-
striestruktur. Diese Wechselwirkung läßt sich jedoch im vorliegenden Modell nicht
analysieren, denn hier wird die Kapazität v als exogen angenommen.



3.2 Anpassung bei beschränkter Technologiewahl

Die bisherige Analyse der einzelwirtschaftlichen Technologiewahl basierte auf der
Annahme unbeschränkter Flexibilität. Diese Annahme wird nun aufgegeben, und es wird da-
von ausgegangen, die betrachtete Produktionsanlage sei - z.B. aufgrund eines bisher herr-
schenden ordnungsrechtlichen Regimes - bereits mit einer Technologie Tk (k=l,2,...,n) ausge-
stattet. Da gebrauchte End-of-Pipe-Anlagen, wie viele andere Kapitalgüter, zumeist nur weit
unter ihrem Restnutzungswert wiederverkauft werden können, würde bei einem Technolo-
giewechsel der überwiegende Teil der in Tk gebundenen Kapitalkosten zu 'sunk cost'. Um
diesen Effekt zu erfassen, sei im folgenden angenommen, durch eine Demontage und Veräu-
ßerung von Tk ließe sich nur noch der Anteil [ik (0^\ik<l) der Kapitalkosten zurückgewinnen.
In diesem Fall ist der Emittent indifferent zwischen der bestehenden Technologie Tk und ei-
ner überlegenen7 Technologie T; (i>k), wenn die mit Tk einhergehenden Vermeidungskosten
zuzüglich der Abgabenbelastung genauso hoch sind wie die mit Tj einhergehenden Vermei-
dungskosten zuzüglich der Abgabenbelastung und der sunk cost: Co

k+xkj(l-ak)x0 = C°j+
xkj(l-Oi)x0+(l-|ak)akvPk. Hieraus folgt unter Verwendung von (7) der kritische Abgabesatz
xki, bei dessen Überschreiten Tk trotz 'sunk cost' durch T; abgelöst wird:

(l-|ik)akvßk

(9) xki = Xj + V ^ T ^ T - (U=l,2,...,n; i>k).

Dabei entspricht xw gerade dem korrespondierenden Abgabesatz bei unbeschränkter
Technologiewahl, x;, zuzüglich der durchschnittlichen 'sunk cost', die pro zusätzlich vermier
dener Schadstoffeinheit entstehen. Dieses Ergebnis macht deutlich, daß kostenminimierende
Unternehmen bei Existenz von 'sunk cost' unter bestimmten Voraussetzungen an bestehenden
Technologien festhalten, die sie bei unbeschränkter Flexibilität nicht mehr wählen würden.
Ein Maßstab für diese Rigidität gegenüber der Ablösung bestehender Technologien ist die
Höhe der 'sunk cost' pro zusätzlich vermiedener Schadstoffeinheit, denn diese Kosten treiben
einen Keil zwischen die beiden Abgabesätze xki und Xj, die das unterschiedliche Entschei-
dungsverhalten im Falle beschränkter und unbeschränkter Technologiewahl bestimmen. Um
so größer die 'sunk cost'-Lücke (x^-Xj) ist, um so stärker wirkt sich c.p. der 'sunk cost'-Effekt
auf die Technologiewahl des betrachteten Unternehmens aus. Wie die Ableitung

(10) d(xü-xi)/dv= (ßk-l) \ \

zeigt, gilt bei einem Kapazitätskoeffizienten ßk<l stets a(xki-xi)/öv<0, d.h. die durch den
'sunk cost'-Effekt hervorgerufene Rigidität gegenüber der Ablösung einer bestehenden Tech-
nologie ist c.p. umso stärker, je kleiner das betrachtete Unternehmen ist. Auch dieses Ergeb-
nis macht deutlich, daß die bei einer Abgabenerhebung zu erwartenden Anpassungsreaktio-
nen maßgeblich von der Industriestruktur des betrachteten Sektors beeinflußt werden.

7 Der Fall eines derart geringen Abgabesatzes, daß die vorhandene Technologie trotz
'sunk cost' gegen eine Alternative mit geringerem Wirkungsgrad bzw. gegen die
Nullvariante ausgetauscht wird, bleibt im folgenden unberücksichtigt.



4. Empirisches Beispiel: Abgasentstaubung in der Zink-Industrie

Industrielle Staubemissionen sind aufgrund ihrer teilweise toxischen Inhaltsstoffe
(Schwermetalle,~organische Verbindungen) von hoher umweltpolitischer Relevanz. So zeich-
nen sich beispielsweise die Flugstäube aus der thermischen Zinkproduktion durch eine hohe
Cadmiumkonzentration aus, die auf den natürlichen Cadmiumgehalt der eingesetzten Roh-
stoffe zurückzuführen ist (vgl. z.B. Klepper/Michaelis 1991). Eine solche thermische Zink-
schmelze, die in Duisburg betrieben wird und ca. 20% zur inländischen Zinkproduktion bei-
trägt, wurde 1986 im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geförderten Mustervorhabens
mit einem elektrostatischen Abscheider ausgerüstet, weil der bis dato angewandte Massen-
kraftabscheider nicht mehr den gesetzlichen Grenzwerten genügte.8 Die wesentlichen tech-
nisch-ökonomischen Kennziffern dieser beiden Verfahren sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Kapazität (Abgasstrom)
Betriebszeit
Staubgehalt Rohgas K
Bruttoemissionen x°
Wirkungsgrad Oj
Nettoemissionen xn

Kapitalkosten
Betriebskosten '
Kapazitätskoeffizient ß-
Kapitalkostenfaktor a ;

Betriebskostenfaktor c;

Massenkraftabscheider Elektro-Abscheider

[1000m3/h]
[h/a]
[g/1000m3]
[t/a]

[t/a]

[DM/a] '
[DM/a] •

[DM/1000m3-a]
[DM/1000m3]

(Ti)

50
8.760
2000

966
0,95
48,3

64.000
536.000

0,85
2301,74

1,22

50
8.760
2000

966
0,9975

2,4

186.000
316.000

0,90
5500,98

/0,86* 0,72/0,52*

* Bei reduziertem Energiepreis.

Tabelle 1: Technisch-Ökonomische Kennziffern der Abgasentstaubung einer thermischen
Zinkschmelze (Umweltbundesamt 1986; Jelen 1970; eigene Berechnungen).

Aus Tabelle 1 geht hervor, daß sich der Massenkraftabscheider (T^ im Vergleich zum
elektrostatischen Abscheider (T2) durch geringere Kapitalkosten und wesentlich höhere Be-
triebskosten auszeichnet. Dabei fallen die höheren Betriebskosten des Massenkraftabscheider
so stark ins Gewicht, daß die durchschnittlichen Vermeidungskosten pro Tonne Staub bei
Einsatz eines Massenkraftabscheiders unabhängig vom Kapazitätsniveau stets höher sind als

8 Bei Massenkraftabscheidern beruht die Trennung der Staubpartikel im wesentlichen
auf dem physikalischen Effekt der Massenträgheit, während sich bei elektrostatischen
Abscheidern die negativ aufgeladenen Staubpartikel an positiv aufgeladenen Nie-
derschlagselektroden ansammeln (vgl. z.B. Umweltbundesamt 1989).
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beim Einsatz eines elektrostatischen Abscheiders.9 Folglich käme bei unbeschränkter Tech-
nologiewahl der Einsatz eines Massenkraftabscheiders nicht in Betracht, und im Falle einer
Abgabenerhebung würde entweder ein elektrostatischer Abscheider eingesetzt, oder aber die
gesamte Schadstofffracht würde unbehandelt in die Atmosphäre abgegeben. Dabei errechnet
sich für eine vergleichsweise kleine Anlage mit einem Abgasstrom von 10.000 m3/h ein kriti-
scher Abgabesatz von T2=611 DM/t Staub, während eine sehr große Anlage mit 100.000
m3/h bereits bei einem Abgabesatz von T 2 =560 DM/t mit T2 ausgerüstet würde.

Nun wird angenommen, das betrachtete Unternehmen sei bereits mit einem Massen-
kraftabscheider ausgestattet, und der noch erzielbare Verkaufserlös möge lediglich die Ko-
sten der Demontage decken (M-I=0). Für diesen Fall liegt die Vermutung nahe, daß es bei be-
stimmten Abgabesätzen rentabel sein könnte, den vorhandenen Massenkraftabscheider weiter
zu betreiben (vgl. Abschnitt 3.2). Wie sich jedoch bei einer näheren Betrachtung der Daten
ergibt, ist der Kostenvorteil des elektrostatischen Abscheiders so groß, daß ein Weiterbetrieb
von Tj trotz des 'sunk cost'-Effekts bei jedem Abgabesatz und jedem Kapazitätsniveau ineffi-
zient wäre. Dementsprechend decken sich in diesem Beispiel ökonomische und ökologische
Interessen: Die fortschrittlichere Technologie mit dem höheren Wirkungsgrad stellt selbst im
'sunk cost'-Fall die kostenminimierende Alternative dar.

18OO

-235
CD

1200

eoo -

2 O O

Ti: Massenkraftabscheider

T2: Elektrostatischer Abscheide

jnk cost'-Lücko

1O 2O 3O 4O SO SO 7O BO SO 10O

Kapazität (1OOO Kubikmeter Abgas/Stunde)

Abbildung 3: Abgasentstaubung einer thermischen Zinkschmelze: Zusammenhang zwi-
schen Abgabesatz, Kapazität und Technologiewahl (Szenario).

9 Für eine kleine Anlage (10.000 m3/h) betragen die durchschnittlichen Vermeidungsko-
sten pro Tonne Staub 740 DM bei Tx und 611 DM bei T2; und bei einer großen Anlage
(100.000 m3/h) errechnen sich 711 DM für T1 und 560 DM für T2.
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Diskontinuitäten auf, so können aber marginale Irrtümer bei der Festlegung des Abgabesatzes
zu gravierenden Abweichungen von dem angestrebten Emissionsniveau führen.

Ähnlich problematisch verhält es sich in diesem Fall mit dem Einsatz handelbarer
Emissionsrechte: Zum einen werden häufig nicht genügend Emittenten vorliegen, um über-
haupt einen funktionsfähigen Markt zu etablieren. Zum anderen wäre der Markt für Emissi-
onsrechte aufgrund der diskontinuierlichen Reaktionsfunktion extrem volatil, denn kleine Än-
derungen der umlaufenden Menge an Emissionsrechten könnten zu extremen Preisschwan-
kungen führen.12 Dies wiederum würde nicht nur erhebliche Anpassungprobleme seitens der
betroffen Emittenten verursachen, sondern könnte auch einzelne Marktteilnehmer zu strategi-
schen Käufen von Emissionsrechten veranlassen. Eine gesamtwirtschaftlich effiziente Allo-
kation der insgesamt zulässigen Emissionen wäre dann nicht mehr gewährleistet.

Andererseits lassen sich die mit dem ordnungsrechtlichen Instrumentarium bekannter-
maßen einhergehenden Effizienzverluste gerade bei solchen Konstellationen, die zu einer
diskontinuierlichen Reaktionsfunktion führen, weitgehend vermeiden: Liegen nur sehr we-
nige Emittenten vor, so lassen sich nämlich einzelfallbezogene Maßnahmen ergreifen, bei
denen die entstehenden Effizienzverluste durch eine explizite Berücksichtigung der individu-
ellen Kostenstruktur minimiert werden können. Und sind die Emittenten zwar zahlreich, aber
bezüglich ihrer Vermeidungskostenstruktur weitgehend homogen, so lösen pauschale ord-
nungsrechtliche Vorgaben ohnehin nur vergleichsweise geringe Effizienzverluste aus.

Diese Ergebnisse machen deutlich, daß die in der umweltökonomischen Literatur vor-
herrschende These, marktwirtschaftliche Instrumente (Abgaben, handelbare Emissionsrechte)
seien gegenüber ördriungsrechtlichen Maßnahmen vorzuziehen, in Lichte einer realistische-
ren Modellierung der einzelwirtschaftlichen Anpassungsmöglichkeiten nicht immer aufrecht
erhalten werden kann. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die ökonomische Vorteilhaftigkeit
der verschiedenen Instrumente in starkem Maße durch die jeweiligen schadstoffspezifischen
Rahmenbedingungen (Vermeidungstechnologien, Emittentenstruktur, etc.) determiniert wird.
Eine stärkere Berücksichtigung dieser Zusammenhänge könnte die praktische umweltpoliti-
sche Relevanz der seit Mitte der siebziger Jahren geführten Instrumentendiskussion nachhal-
tig erhöhen.

12 Im Falle handelbarer Emissionsrechte kann x als Marktpreis für Emissionsrechte und
Xn(x) als aggregierte Nachfragefunktion interpretiert werden.
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Der Kostenvorteil von Technologie T2 läßt sich in der Hauptsache darauf zurückfüh-
ren, daß Massenkraftabscheider einen wesentlichen höheren Energieeinsatz erfordern als
elektrostatische Abscheider (vgl. Umweltbundesamt 1989). Dementsprechend wird die ein-
zelwirtschaftliche Technologiewahl im vorliegenden Beispiel sehr stark von den Energieprei-
sen beeinflußt. Um diesen Zusammenhang herauszuarbeiten, wird der den Betriebskosten zu-
grundeliegende Energiepreis von 0,105 DM/kWh im folgenden auf ein Drittel reduziert. Da-
mit vermindern sich die Betriebskosten auf (^=0,86 und c2=0,52 (vgl. Tabelle 1). Im Fall un-
beschränkter Technologiewahl hat diese Modifikation lediglich eine Verminderung des kriti-
schen Abgabesatzes x2 zur Folge (vgl. Abbildung 3), aber Technologie T2 ist nach wie vor
bei jedem Kapazitätsniveau die überlegene Alternative. Demgegenüber ergibt sich im 'sunk
cost'-Fall eine nachhaltige Verschiebung der Ergebnisse, denn nun existiert ein kritischer
Abgabesatz x12, bei dessen Unterschreiten der Weiterbetrieb von Technologie T^die kosten-
minierende Alternative ist. Dieser Abgabesatz ist in starkem Maße abhängig von der Kapa-
zität des betrachteten Unternehmens. Für einen geringen Abgabsstrom von 10.000 m3/h er-
rechnet sich ein Abgabesatz von x12=1672 DM, während bei 100.000 m3/h die Ablösung von
T1 bereits bei einem Abgabesatz von x12=592 DM rentabel wird (vgl. Abbildung 3); Dies
entspricht der Feststellung aus Abschnitt 3.2, daß die bei der einzelwirtschaftlichen Techno-
logiewahl zu beobachtende 'sunk cost'-Lücke mit wachsender Kapazität abnimmt.

5. Schlußfolgerungen für die umweltpolitische Instrumentenwahl

Aus einer Aggregation der in Abschnitt 3 dargestellten einzelwirtschaftlichen Reakti-
onsfunktionen xn(x) folgt eine gesamtwirtschaftliche Reaktionsfunktion Xn(x), die den Zu-
sammenhang zwischen den aggregierten Nettoemissionen Xn und dem Abgabesatz x be-
schreibt. Die Gestalt dieser Funktion ist maßgeblich von der zugrundeliegende Emittenten-
struktur abhängig. Gibt es für den betrachteten Schadstoff hinreichend viele Emittenten wid
ist die Vermeidungskostenstraktur bei den einzelnen Emittenten hinreichend unterschiedlich,
so resultiert aus der Aggregation eine stetige, monoton fallende Reaktionsfunktion Xn(x).10

Liegen dagegen nur wenige Emittenten vor, oder sind die Emittenten zwar zahlreich, aber
sehr homogen, so wird die gesamtwirtschaftliche Reaktionsfunktion Xn(x) einen ähnlich
diskontinuierlichen Verlauf aufweisen, wie die in Abbildung 2 dargestellte einzelwirtschaftli-
che Reaktionsfunktion.11 In diesem Fall ist der Einsatz von Emissionsabgaben problematisch,
denn die Festlegung des Abgabesatzes erfolgt stets unter Unsicherheit bezüglich des genauen
Verlaufs der gesamtwirtschaftlichen Reaktionsfunktion. Weist diese die beschriebenen

10 Über die weiteren Krümmungseigenschaften von Xn(x) lassen sich a priori keinerlei
Aussagen treffen, ein durchgängig konvexer oder konkaver Verlauf wäre jedoch höchst
unwahrscheinlich.

11 Eine stetige gesamtwirtschaftliche Reaktionsfunktion ist zum Beispiel im Fall der
'klassischen' Luftschadstoffe Schwefeldioxid und Stickoxide zu erwarten. Demge-
genüber werden beispielsweise luftseitige Cadmiumemissionen nur durch vergleichs-
weise wenige und relativ homogene Quellen verursacht (vgl. Klepper/Michaelis 1991),
so daß hier mit einer diskontinuierlichen Reaktionsfunktion zu rechnen ist.
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